
E V A N G E L I S C H  W E R D E N ?  G A N Z  E I N F A C H !
Es gibt verschiedene Wege, um in die evangelische Kirche aufgenommen zu werden. Der
richtige Weg für Sie hängt davon ab, ob Sie aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind oder
einer anderen Konfession angehören oder nicht getauft sind.

WENN  SIE  AUS  DER  EVANGELISCHEN  KIRCHE  AUSGETRETEN
SIND
Wenn Sie irgendwann nach Ihrer Taufe aus der Kirche ausgetreten sind, dann ist ein
Wiedereintritt in die Kirche kein Problem. Sie können bei jedem Pfarrer/bei jeder Pfarrerin in
ganz Deutschland oder bei einer anerkannten Kircheneintrittsstelle in die evangelische Kirche
wieder eintreten. Wenn Sie sich an einen Pfarrer/eine Pfarrerin gewandt haben, wird er/sie ein
oder auch mehrere Gespräche mit Ihnen führen. Die Gespräche können beratenden, klärenden,
informierenden und seelsorglichen Charakter haben. Es wartet keine Glaubensprüfung auf Sie.
Sie sind herzlich willkommen. Die Wiederaufnahme kann in einem Gottesdienst bekräftigt
werden oder in einer kurzen Aufnahmezeremonie in Gegenwart von zwei
Presbyteriumsmitgliedern. Eine solche Zeremonie muss aber nicht stattfinden. Ihr
Aufnahmeantrag, egal wo in Deutschland Sie ihn gestellt haben, wird von uns an das Pfarramt
weitergeleitet, wo Sie Ihren ersten Wohnsitz haben und das damit für Sie zuständig ist.  

 WENN  SIE  EINER  ANDEREN  KONFESSION  ANGEHÖREN
... ist alles genauso, nur müssen Sie zunächst die Mitgliedschaft bei der anderen
Religionsgemeinschaft beenden, denn eine Mitgliedschaft in mehreren Religionsgemeinschaften
ist nicht möglich.

WENN  SIE  NICHT  GETAUFT  SIND
Die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche wird durch die Taufe begründet. Bevor Sie
getauft werden, ist eine Unterweisung im christlichen Glauben notwendig. Ein Pfarrer/eine
Pfarrerin kann Ihnen Auskunft darüber geben, wie sich die christliche Unterweisung im
Einzelnen gestaltet. Die Taufe wird dann in einem Gottesdienst vollzogen. Erst die Taufe
berechtigt Sie zur selbständigen Teilnahme am Abendmahl und zur Übernahme eines
Patenamtes.

http://www.ekir.de/www/service/eintrittsstellen-1015.php

